Sicherheitsinteressen der

Allgemeinheit

§ 57 StGB

OLG Saarbriicken, Beschl. v. 24.8.1998 -
1 Ws 159/98 = NJW 1999, S. 439

Sachverhalt:
Der Verurteilte hatte 2/3 der rechts-
kraftig gegen ihn wegen versuchten
Totschlags verhdngten Freiheitsstra-
fe von drei Jahren verbiifit. Die
Strafvollstreckungskammer hat in
dem angefochtenen Beschlul die
bedingte Entlassung des Verurteil-
ten mit der Begriindung angeord-
net, dem Verurteilten kénne eine
neutrale Prognose gestellt werden
und es konne deshalb unter Bertick-
sichtigung des Sicherheitsinteresses
der Allgemeinheit die bedingte Ent-
lassung verantwortet werden.

Die gegen diesen Beschlufl ge-
richtete Beschwerde der Staatsan-
waltschaft hatte Erfolg.

Aus den Griinden:

Nach der Neufassung des § 57 1S. 1
Nr. 2 $tGB in der Fassung des Geset-
zes zur Bekdmpfung von Sexualde-
likten und anderen gefdhrlichen
Straftaten vom 26.1.1998 kommt
die bedingte Entlassung nach Ver-
biifung von 2/3 einer Freiheitsstrafe
nur dann in Betracht, wenn dies
»unter Berticksichtigung des Inter-
esses der Allgemeinheit verantwor-
tet werden kann«. Die Zielsetzung
der Neufassung des genannten Ge-
setzes ist es, die Verbesserung des
Schutzes der Bevolkerung vor Se-
xualdelikten und anderen gefahrli-
chen Straftaten zu erreichen. Die
Entscheidung tber die bedingte
Entlassung erfordert jetzt eine Ab-
wagung zwischen dem Resozialisie-
rungsinteresse des Rechtsbrechers
und dem Sicherheitsinteresse der
Allgemeinheit (d.h. den potentiel-
len Opfern), wobei in der Neufas-
sung des § 57 I S. 2 StGB ausdriick-
lich aufgefiihrt wird, dal dabei das
Gewicht des bei einem Riickfall be-
drohten Rechtsgutes und das Ver-
halten des Verurteilten im Vollzug
zu Dberiicksichtigen sind. Zudem
sind, wie nach dem bisherigen
Recht (§ 57 I S. 2 StGB) auch, die

Ertaubnis st

Personlichkeit des Verurteilten, sein
Vorleben, die Umstdnde seiner Tat,
seine Lebensverhdltnisse und die
Wirkungen, die von der Aussetzung
zu erwarten sind, zu wiirdigen.
Durch die in der Neufassung des
Gesetzes erfolgte Hervorhebung des
Sicherheitsinteresses der Allgemein-
heit und des Gewichtes des bei ei-
nem Riickfall bedrohten Rechtsgut-
es sowie durch die Ersetzung der Er-
probungs- durch die Verantwor-
tungsklausel in § 57 I S. 1 Nr. 2
StGB soll klargestellt werden, dafy
nunmehr bei der Abwigung zwi-
schen dem Resozialisierungsinteres-
se des Verurteilten und dem Sicher-
heitsinteresse der Allgemeinheit
letzterem und dem Gewicht des bei
einem Riickfall bedrohten Rechts-
gutes eine besondere Bedeutung zu-
kommt und danach zu bestimmen
ist, welches Mafl an Erfolgswahr-
scheinlichkeit fiir eine Aussetzung
des Strafrestes nach § 57 I StGB zu
verlangen ist. Bei Zweifeln kommt
dem Sicherheitsinteresse der Allge-
meinheit Vorrang vor dem Soziali-
sierungsinteresse zu (Schneider, JZ
1998, S. 436, 439; Schoch, NJW
1998, S. 1257 ff.), denn eine be-
dingte Entlassung von Straftitern,
die besonders schwere oder gefahrli-
che Straftaten begangen haben,
kann jetzt nur erfolgen, wenn es in
erhohtem Mafie wahrscheinlich ist,
daf’ es zu keiner Wiederholungstat
kommt (Hammerschlag/Schwarz,
NStZ 1998, S. 321, 323).

Anmerkung:

Die neue Begrifflichkeit »Sicherheits-
interesse der Allgemeinheit« ist dif-
fus und verfiihrt zu pauschalen Beur-
teilungen (Feuerheim, NStZ 1999,
S. 270 f.). Der Rechtsprechung ist es
bisher nicht gelungen, konkrete
Maf3stabe zu entwickeln. So geht bei-
spielsweise das OLG Koblenz (NJW
1999, S. 734) davon aus, dal sich
durch die Neufassung die Vorausset-
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zungen der Strafrestaussetzung ver-
scharft haben und verlangt, dafl die
Legalbewdhrung »in jedem Falle
wahrscheinlich sein mufi«. Das mit
der Erprobung in Freiheit zwangsldu-
tig verbundene »Restrisiko«, das
nach bisheriger Rechtslage bereits
dann in Kauf zu nehmen war, wenn
lediglich eine »Chance« fiir ein posi-
tives Erprobungsergebnis bestand,
werde der Allgemeinheit damit jetzt
nicht mehr zugemutet. Und auch
das Kammergericht fithrt in seiner
Entscheidung vom 31.8.1999 (5 Ws
10/99) aus, dafl das Sicherungsbe-
diirfnis der Allgemeinheit bei Verbre-
chen gegen das Leben die kritisch-
sten erdenkbaren Priifungen erforde-
re, die den »Umschlagpunkt« zu ei-
ner gilinstigen Prognose hoch
ansetze und nur ein duflerst geringes
Restrisiko tolerieren diirfe. Das OLG
Hamm verlangt in seiner Entschei-
dung vom 26.2.1999 (2 Ws 15/99)
die weitgehende Gewiflheit des Er-
folges der Bewidhrungsaussetzung,
rdumt aber ein, daf§ auch weiterhin
ein gewisses Restrisiko verbleiben
koénne (vgl. auch BVerfG NStZ 1998,
S.373; OLG Frankfurt StV 1998,
S.500; OLG Stuttgart StV 1998,
S. 668 m. Anm. von Schiiler-Sprin-
gorum; OLG Hamm StV 1999, S. 216
ff.). Auch in der vorliegenden Ent-
scheidung werden die Anforderun-
gen im Vergleich zum friiheren
Rechtszustand verscharft. Das wider-
spricht jedoch der ausdriicklich ver-
ankerten Begriindung im Gesetzent-
wurf. Die Neuregelung tragt die
Uberschrift »Klarstellung der Voraus-
setzungen fiir die Strafrestaussetzung
zur Bewdhrung« (BT-Drs 13/7163,
S. 5). Von Verschérfung ist also keine
Rede. Richtig ist aber, worauf Lack-
ner (StGB § 57, Rn 7 und vor § 38, Rn
6) aufmerksam macht, daf§ iiber eine
aufgeheizte Stimmungslage in der
Bevolkerung und den Medien ein
enormer Druck auf den Gesetzgeber
ausgetibt worden sei, das Strafrecht
zur Gewdhrleistung der Sicherheit
der Allgemeinheit unverziiglich zu
verschdrfen. Gerade dieser Hinter-
grund sollte zur rationalen Zurtick-
haltung und zur besonnenen Rechts-
anwendung fiihren (Klarstellung
statt Verschdrfung). Nach wie vor
wird die Strafrestaussetzung zur Be-
wihrung - gerade auch in der Of-
fentlichkeit - als besondere Vergiin-
stigung und von daher als Ausnah-
mefall angesehen, wdhrend es
tatsdchlich nicht um eine Art Beloh-
nung, sondern um einen Ubergang

r

von der stationdren zur ambulanten
Sozialkontrolle geht. In dem lesens-
werten Band »Kriminalpolitik fiir
Menschen«  beschreibt ~ Schiiler-
Springorum die Problematik beson-
ders anschaulich: »Sagte da doch
neulich auf einem Theoretiker-Prak-
tiker-Kolloquium tiber Probleme des
Strafvollzuges einer von denen, die
>Verantwortung« tragen: >Das Risiko
einer (vorzeitigen) Entlassung aus
der Haft darf natiirlich nicht zu La-
sten der Gesellschaft gehen.« Natir-
lich nicht: Denn wenn der Entlasse-
ne wieder zuschldgt, hitte er eben
nicht herausgelassen werden diirfen.

Natiirlich nicht? Das so {iberzeu-
gend erscheinende Argumente steht
in Wirklichkeit exemplarisch fiir die
ganze kriminalpolitische Binnen-
spannung. Das beginnt mit dem als
schiere Selbstverstandlichkeit ange-
nommenen Vorverstindnis, eine
solche Entlassung berge allemal ein
Risiko. Das kann doch wohl nur ein
gesteigertes Kriminalitatsrisiko sein,
gesteigert ndmlich im Vergleich zu
den Risiken, die auch von einer Po-
pulation nicht vorzeitig Haftentlas-
sener ausgehen mogen. [...] Auch
widre das Risiko vorzeitiger Entlas-
sung auf die Waagschale zu legen ge-
gen das wahrscheinliche Verhalten
des Betreffenden, wenn er zwar spa-
ter, aber dann unter Inkaufnahme
jedweden Risikos entlassen werden
muf8: Ein Risiko, das [...] wegen lan-
gerer Haftzeit am Ende grofier sein
mag denn je; und gerade im letzte-
ren Fall wiirde zugleich mit dem stei-
genden Risiko auch das Interesse
wachsen, den nun schon so und so
lange Gefangenen endlich doch zu
entlassen, und zwar um seiner selbst
willen.

Der Satz, >Das Risiko diirfe nicht
zu Lasten des Gesellschaft gehen, ist
also nur scheinbar plausibel. Fiir
bare Miinze genommen, liele er den
Menschen als Gegenstand der Krimi-
nalpolitik vollends unberticksichtigt
zugunsten »gesellschaftlicher< Belan-
ge, denen auf diese Weise aber wie-
derum nur scheinbar gedient wére.«

Prof. Dr. Bernd-Riideger Sonnen lehrt
Strafrecht an der Universitdt Ham-
burg, ist Vorsitzender der DV]] und
Mitherausgeber dieser Zeitschrift


https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-2-38

	Sachverhalt:
	Aus den Gründen:
	Anmerkung:

